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Bekanntmachungen der Stadt Wolfsburg 
 
 
Allgemeinverfügung  
 

Genehmigung der freiwilligen vorbeugenden Schutzimpfung von empfänglichen 
Tierarten gegen den Erreger der Blauzungenkrankheit des Serotyps 3 gem. § 38 
Abs. 11 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 21 i. V. m. Nr. 10 Buchst. b Tiergesundheitsgesetz 
(TierGesG) 

 

1. Zur Vermeidung der Ausbreitung der Blauzungenkrankheit des Serotyps 3 bei empfänglichen Tier-
arten wird den Tierhaltern genehmigt, ihre Tiere freiwillig mit einem zugelassenen inaktivierten Impf-
stoff gegen den Serotyp 3 der Blauzungenkrankheit oder, bis ein zugelassener Impfstoff verfügbar 
ist, mit einem immunologischen Tierarzneimittel, dessen Anwendung durch die Zweite Verordnung 
über bestimmte Impfstoffe zum Schutz vor der Blauzungenkrankheit (BTV-3-ImpfgestattungsV) ge-
stattet wurde, impfen zu lassen. Hierbei sind die Angaben der Impfstoffhersteller zu beachten. 

 
 
 
 
 



Jahrgang 21                                          Amtsblatt Nr. 26                           Wolfsburg, 28. Juni 2024                                Seite 333 

 

 

 
2. Wer als Tierhalter von der Genehmigung unter Nr. 1 Gebrauch macht, hat der zuständigen Behörde 

oder einer von dieser beauftragten Stelle entsprechend § 4 der EG- Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung jede Impfung gegen die Blauzungenkrankheit innerhalb von 7 Tagen 
nach der Durchführung der Impfung unter Angabe 

a. der Registriernummer seines Betriebs, 
b. des Datums der Impfung, 
c. des verwendeten Impfstoffes inklusive Chargennummer und 
d. bei Rindern unter Angabe der Ohrmarken, bei Schafen, Ziegen und Neuweltkameliden 

unter Nennung der Anzahl der geimpften Tiere 
mitzuteilen. 

 
Hinweise: 
Die unter Nr. 2 genannte Mitteilungspflicht kann bei Rindern, Schafen und Ziegen durch eine Meldung 
der Impfung in der HI-Tier-Datenbank durch den vom Tierhalter insoweit beauftragten Impftierarzt erfol-
gen. Bei Neuweltkameliden erfolgt dies durch eine formlose Anzeige beim zuständigen Veteri-
näramt.  
Nähere Informationen sind unter www.tierseucheninfo.niedersachsen.de zu finden. 

 

Rechtsgrundlagen: 

 Tiergesundheitsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I 

S. 1938), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852) 

geändert worden ist 

 EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 30. Juni 2015 (BGBl. I S. 1098), die durch Artikel 5 der Verordnung vom 

3. Mai 2016 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist 

 Zweite Verordnung über bestimmte Impfstoffe zum Schutz vor der Blauzungenkrankheit vom 

6. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 181) 

in der jeweils geltenden Fassung.  

Wolfsburg, den 17.06.2024       
STADT WOLFSBURG 
          
Der Oberbürgermeister 
          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tierseucheninfo.niedersachsen.de/
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HAUSHALTSSATZUNG 
der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2024 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 13.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

1.1  der ordentlichen Erträge auf 553.360.100 Euro

1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 641.161.600 Euro

ordentliches Ergebnis: - 87.801.500 Euro

1.3  der außerordentlichen Erträge auf 7.133.000 Euro

1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

außerordentliches Ergebnis:  7.133.000 Euro  

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 545.205.400 Euro

2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 602.533.400 Euro

2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 29.671.000 Euro

2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 98.548.700 Euro

2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 68.877.700 Euro

2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 9.806.500 Euro

nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf 643.754.100 Euro

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf 710.888.600 Euro

Saldo: - 67.134.500 Euro  

festgesetzt. 
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§ 1 a 

Der Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2024 wird 

im Erfolgsplan mit 

Erträgen in Höhe von 190.336.700 Euro

Aufwendungen in Höhe von 204.190.100 Euro

Ergebnis: -13.853.400 Euro  

im Vermögensplan mit 

Einnahmen in Höhe von 6.933.000 Euro

Ausgaben in Höhe von 6.933.000 Euro

Ergebnis: 0 Euro  

festgesetzt. 
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§ 1 b 

Der Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2024 wird 

im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

der ordentlichen Erträge auf 8.220.000 Euro

der ordentlichen Aufwendungen auf 15.265.000 Euro

ordentliches Ergebnis: -7.045.000 Euro

der außerordentlichen Erträge auf 24.000 Euro

der außerordentlichen Aufwendungen auf 24.000 Euro

außerordentliches Ergebnis: 0 Euro  

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss) 

Entnahme aus allgemeiner Rücklage  0 Euro

Verlustausgleich durch Träger 7.045.000 Euro

7.045.000 Euro  

im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.665.000 Euro

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.689.000 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 754.100 Euro

der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 754.100 Euro

der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro

der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 7.419.100 Euro

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 14.443.100 Euro  

festgesetzt. 
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§ 1 c 

Der Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2024 wird 

im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

der ordentlichen Erträge auf 3.144.700 Euro

der ordentlichen Aufwendungen auf 10.495.400 Euro

ordentliches Ergebnis: -7.350.700 Euro

der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro

der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

außerordentliches Ergebnis: 0 Euro  

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss) 

Verlustausgleich durch Träger 7.350.700 Euro  

 
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.936.700 Euro

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.287.400 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 154.000 Euro

der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 154.000 Euro

der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro

der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 3.090.700 Euro

der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 10.441.400 Euro  

festgesetzt. 
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§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) der Stadt Wolfsburg wird auf 

68.877.700 Euro 

festgesetzt. 

§ 2 a 

Im Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg wird eine Kreditaufnahme für Investitionen nicht veran-
schlagt. 

§ 2 b 

Im Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg wird eine Kreditaufnahme für Investitionen nicht ver-
anschlagt. 

§ 2 c 

Im Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg wird eine Kreditaufnahme für Investitionen nicht ver-
anschlagt. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in der Stadt Wolfsburg wird auf 

120.328.900 Euro 

festgesetzt. 

§ 3 a 

Im Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veran-
schlagt. 

§ 3 b 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Haushaltsplan der Bäderbetriebe 
Wolfsburg auf 

2.400.900 Euro 

festgesetzt. 
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§ 3 c 

Im Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veran-
schlagt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

90.000.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 a 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 durch das Klinikum Wolfsburg Liquiditätskredite 
zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

29.000.000 Euro 

festgesetzt.  

§ 4 b 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 durch die Bäderbetriebe Wolfsburg Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

1.110.000 Euro 

festgesetzt.  

§ 4 c 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 durch das Bildungshaus Wolfsburg Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

489.000 Euro 

festgesetzt. 
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§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festge-
setzt: 

1.  Grundsteuer

1.1  für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H.

1.2  für Grundstücke (Grundsteuer B) 545 v. H.

2.  Gewerbesteuer 360 v. H.  

§ 6 

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 wird mit folgenden Stellen festgesetzt: 

Gesamt
Allgemeine

Verwaltung

Klinikum 

Wolfsburg

Bäder-

betriebe

Bildungs-

haus

Beamte 1.175 1.162 9 4 0

vertraglich Beschäftigte 3.789 1.917 1.736 27 109

zusammen 4.964 3.079 1.745 31 109
 

§ 7 

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Regelungen zu Wertgrenzen getroffen: 

1. Für einen Nachtragshaushalt gilt als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ein Fehl-
betrag, der 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres 
im Ergebnishaushalt übersteigt sowie im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG Aufwendungs- 
bzw. Auszahlungssteigerungen, wenn sie im Einzelfall 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Auf-
wendungen bzw. der Gesamtsumme der Auszahlungen im Finanzhaushalt des laufenden Haus-
haltsjahres übersteigen. 

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne 
des § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn sie im Einzelfall den in der Hauptsatzung festgelegten Betrag im 
Haushaltsjahr nicht übersteigen. Gleiches gilt für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungser-
mächtigungen gemäß § 119 Abs. 5 NKomVG. 

3. Investitionen gelten als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO, wenn sie im Einzelfall den 
Betrag in Höhe von 5.000.000 Euro übersteigen. 

4. Investitionen und dringende Instandsetzungen gelten als unerheblich im Sinne des 
§ 12 Abs. 3 KomHKVO, wenn Sie den Betrag in Höhe von 100.000 Euro unterschreiten. 
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§ 8 

Für das Haushaltsjahr 2024 werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. 
§ 4 Abs. 3 KomHKVO folgende Budgets gebildet: 

1. Die Personalaufwendungen sowie die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Pro-
duktbereichs bilden ein Budget. Die dezentralen Personalaufwendungen werden gesamtstäd-
tisch auf 159.768.100 Euro festgeschrieben. Hierzu erfolgt eine zentrale Steuerung auf Grund-
lage der DA Personalanpassung. 

2. Die Erträge und Sachaufwendungen sowie die damit verbundenen Ein- und Auszahlungen in-
nerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Hiervon ausgenommen sind Einzelmaßnahmen 
der Bauunterhaltung sowie Zuwendungen an Dritte. 

3. Auszahlungen einzelner Investitionsmaßnahmen eines Projektes bilden je ein Investitions-
budget. Sofern mehrere Investitionsprojekte oder einzelne Maßnahmen zu Budgets verbunden 
werden, so ist dies in den Bewirtschaftungsregeln vermerkt. Diese Regelungen gelten analog für 
Verpflichtungsermächtigungen. 

4. Die im Haushaltsplan enthaltenen Bewirtschaftungsregeln führen diese Bestimmungen weiter 
aus. 

5. Die Bewirtschaftungsregeln des Kernhaushaltes gelten für die Nettoregiebetriebe Bäder und 
Bildungshaus sowie für das Investitionsprogramm des Klinikum Wolfsburg entsprechend. 

 

 

Wolfsburg, den 13.03.2024 

 
Dennis Weilmann 
Oberbürgermeister 
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 

2.2 Die nach §§ 112, 119 (4), 120 (2) und nach § 130 (3) und (1) Nr. 4 i. V. m. § 120 (2) 
NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch das niedersächsische Ministe-
rium für Inneres und Sport, Referat 32, Kommunalaufsicht, am 20.06.2024 unter dem 
Aktenzeichen 32.13-10302-103 (2024) erteilt worden. 
 

2.3 Der Haushaltsplan 2024 mit seinen Anlagen liegt nach § 114 (2) NKomVG vom 
01.07.2024 bis 09.07.2024 zur Einsichtnahme im Geschäftsbereich Finanzen der 
Stadt Wolfsburg, Rathaus A, Zimmer 611, nach vorheriger Terminabsprache wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus. 
 

 
 
            Wolfsburg, 25.06.2024  Der Oberbürgermeister 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Ausschreibungen/Offene Verfahren 
 
Stadt Wolfsburg 
Zentrale Vergabestelle 
Rathaus A, Zimmer A 901 - A 905 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
Telefon: 05361 28-1199 
Telefax: 0361 28-2057 
Alle aktuellen Ausschreibungen der Stadt Wolfsburg finden Sie unter www.wolfsburg.de/ausschreibungen. 
Die elektronischen Vergabeunterlagen können unter "DTVP" http://www.dtvp.de/Center/ unter Beachtung 
der dort genannten Nutzungsbedingungen heruntergeladen werden. 
 

  

http://www.wolfsburg.de/ausschreibungen
http://www.dtvp.de/Center/
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Öffentliche Zustellungen 
 
 
Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich  
Bürgerdienste 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 

 
 

Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354) 
 
Die Zustellung eines Bescheides an den unten angegebenen Zustellungsadressaten konnte nicht be-
wirkt werden, da der Aufenthalt unbekannt ist. 
 
Der Zustellungsadressat wird benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, 
eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat, die hiermit öffentlich zugestellt wird. 
 

Zustellungsadressat Letzte bekannte Anschrift Aktenzeichen/ 
Datum des Bescheides 

Mandra Mate 
Rotkehlchenweg 8 
38448 Wolfsburg 

Mandra Mate 
Rotkehlchenweg 8 
38448 Wolfsburg 

WOB-C 1034 

 
Der Bescheid kann von dem Zustellungsadressaten oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt 
Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Rathaus B, Zimmer B015, während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:00 bis 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:00 bis 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08:00 bis 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen bzw. abgeholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
öffentliche Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverlust drohen 
könnte. 
 
Die Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg erfolgt am 28.06.2024 
Der Bescheid gilt am 15.06.2024 als öffentlich zugestellt. 
 
Wolfsburg, 27.06.2024 
 
Der Oberbürgermeister 
im Auftrag 
 
gez. Riewaldt 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354) 
 
Die Zustellung eines Bescheides an den unten angegebenen Zustellungsadressaten konnte nicht be-
wirkt werden, da der Aufenthalt unbekannt ist. 
 
Der Zustellungsadressat wird benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, 
eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat, die hiermit öffentlich zugestellt wird. 
 

Zustellungsadressat Letzte bekannte Anschrift Aktenzeichen/ 
Datum des Bescheides 

Eduard Michel 
An der Hehlenriede 2 
38550 Isenbüttel 

Eduard Michel 
An der Hehlenriede 2 
38550 Isenbüttel 

WOB-ED 777 

 
Der Bescheid kann von dem Zustellungsadressaten oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt 
Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Rathaus B, Zimmer B015, während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:00 bis 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:00 bis 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08:00 bis 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen bzw. abgeholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
öffentliche Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverlust drohen 
könnte. 
 
Die Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg erfolgt am 28.06.2024 
Der Bescheid gilt am 15.06.2024 als öffentlich zugestellt. 
 
Wolfsburg, 27.06.2024 
 
Der Oberbürgermeister 
im Auftrag 
 
gez. Riewaldt 
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Öffentliche Zustellung eines Bescheides gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354) 
 
Die Zustellung eines Bescheides an den unten angegebenen Zustellungsadressaten konnte nicht be-
wirkt werden, da der Aufenthalt unbekannt ist. 
 
Der Zustellungsadressat wird benachrichtigt, dass die Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, 
eine zustellungsbedürftige Entscheidung getroffen hat, die hiermit öffentlich zugestellt wird. 
 

Zustellungsadressat Letzte bekannte Anschrift Aktenzeichen/ 
Datum des Bescheides 

 

Danciu Carolea 
 

Kiebitzweg 24   
38446 Wolfsburg 

 

01-13 - WOB K 1346  

 
Der Bescheid kann von dem Zustellungsadressaten oder einer bevollmächtigten Person bei der Stadt 
Wolfsburg, Geschäftsbereich Bürgerdienste, Rathaus B, Zimmer B015, während der Sprechzeiten 
 
Montag und Dienstag  08:00 bis 16:30 Uhr 
Donnerstag   08:00 bis 17:30 Uhr 
Mittwoch und Freitag  08:00 bis 12:00 Uhr 
 
oder nach Vereinbarung eingesehen bzw. abgeholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
öffentliche Zustellung Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverlust drohen 
könnte. 
 
Die Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg erfolgt am 28.06.2024.  
Der Bescheid gilt am 13.07.2024 als öffentlich zugestellt. 
 
Wolfsburg, 27.06.2024 
 
Der Oberbürgermeister 
im Auftrag 
 
gez. Streilein 


